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Wichtige Tipps für die Reise:
Legen Sie diese Informationsbroschüre zu Ihren Reiseunterlagen, 
so ist sie immer griffbereit! Bei regelmäßiger Verwendung Ihrer 
VISA-Karte oder MasterCard von  genießen Sie 
ganzjährig Ihre Reiseversicherung.

Falls Sie Ihre VISA-Karte oder MasterCard von  
verlieren sollten oder sie Ihnen gestohlen wird, melden Sie den Verlust  
so rasch wie möglich der card complete Service Bank AG unter 
Tel. +43 1 711 11 – 770, Fax +43 1 711 11 – 559.

Bei Verlust Ihrer VISA-Karte oder MasterCard von  
im Ausland beschafft Ihnen  eine Ersatzkarte und 
ermöglicht Ihnen eine Notfallbargeldbehebung. Lassen Sie sich auf 
Kosten von  zu folgender Telefonnummer vermitteln:

 
+43 1 711 11 – 770 
24-Stunden-Service

In Sicherheit reisen – mit Ihrer VISA-Karte oder MasterCard von 
, der WIENER STÄDTISCHEN und der UNIQA.
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Wann besteht Versicherungsschutz?
	� Bei Verlassen der Wohnung am Hauptwohnsitz oder Zweitwohnsitz 

zum unmittelbaren Antritt einer Reise mit einem Ziel außerhalb 
des Wohnortes bis zur Rückkehr in die Wohnung. Fahrten zwischen 
Hauptwohnsitz und Zweitwohnsitz sowie Fahrten vom Wohnort 
zur Arbeitsstätte sind nicht als „Reise“ im Sinne der Bedingungen 
der VISA- oder MasterCard-Reiseschutzversicherung anzusehen. 
Wird die Fahrt vom Zweitwohnsitz zu einem anderen Ziel als dem 
Hauptwohnsitz angetreten, ist diese als „Reise“ im Sinne der 
VISA- oder MasterCard-Reiseschutzversicherung anzusehen. Bei 
befristeter Verlegung des Wohnsitzes im Inland oder in das Ausland 
(z.B. wegen Studium, Berufsausübung etc.) gilt der befristete neue 
Wohnsitz als Wohnsitz im Sinne der Bestimmungen der VISA- oder 
MasterCard-Reiseschutzversicherung.

	� Wenn die letzte Benützung Ihrer VISA-Karte oder MasterCard von 
 nicht länger als 2 Monate vor Schadenseintritt 

zurückliegt.

Wer ist versichert?
Die Reiseunfall- und die Behandlungskosten-Versicherung (inkl. Ambu
lanzflug und Primärrettung) gelten ausschließlich für den Inhaber einer 
VISA-Karte oder MasterCard von  mit Versicherungs-
schutz. Die Reisegepäck-, die Reisehaftpflicht-, die Reisestorno- und die 
Verkehrsmittel-Unfallversicherung gelten auch für den mit dem VISA-
Karten- oder MasterCard-Inhaber in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
mitreisenden Ehepartner bzw. Lebensgefährten und minderjährige Kinder 
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (unmittelbare Familienmitglieder).

 
	 Was ist versichert?

Die folgenden Ausführungen stellen nur einen kurzen Aus-
zug aus den Bedingungen für die VISA- oder MasterCard-
Reiseschutzversicherung dar. Die WIENER STÄDTISCHE 
sendet Ihnen gerne die kompletten Versicherungsbedin-
gungen zu: Telefonnummer +43 (0) 503 50 – 356.

 
Was ist generell zu beachten?	
Bei allen Schadensmeldungen an die WIENER STÄDTISCHE nehmen 
Sie bitte Ihre VISA-Karte oder MasterCard von , mit 
der Sie in den letzten 2 Monaten vor Schadenseintritt bei einem VISA- 
oder MasterCard-Partner bezahlt haben, und den Verkaufsbeleg bzw. die 
letzte Monatsrechnung mit. Bei schriftlicher Schadensmeldung geben 
Sie bitte Ihre VISA-Kartennummer oder MasterCard-Nummer an und 
schicken Sie den Verkaufsbeleg bzw. die letzte Monatsrechnung in Kopie 
samt Schadensunterlagen an:

WIENER STÄDTISCHE – VISA- oder MasterCard-Reisever
sicherungsabteilung 1020 Wien, Obere Donaustraße 53.

Allgemeines

!
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1. �ReiseStorno-versicherung  
– ExKlusiv bei  

Exklusiv für VISA-Karten-/MasterCard-Inhaber  
von  

Als Karteninhaber einer VISA-Karte bzw. MasterCard Classic mit 
Versicherungsschutz von  erhalten Sie im Einstiegs
jahr bei Erstausstellung eine Reisestorno-Versicherung für 
Privatreisen (Pauschalarrangement oder Ticket eines öffent-
lichen Verkehrsmittels) bis e€ 2.500,– gratis dazu. 

Die Reisestorno-Versicherung gilt auch in den Folgejahren, wenn 
jeweils im Vorjahr 25 Kiesel (25 Transaktionen mit der VISA-Karte bzw. 
MasterCard) gesammelt wurden.

Bitte beachten Sie, dass für Karteninhaber, die ausschließlich eine 
VISA-Business-Card oder VISA-Corporate-Card besitzen, die 
Reisestorno-Versicherung nicht inkludiert ist. In diesem Fall empfehlen 
wir die Bestellung einer kostenlosen, privaten VISA-Card, um ebenfalls in 
den Genuss der Reisestorno-Versicherung zu gelangen.

Wann gilt die Reisestorno-Versicherung?
	� Die Reisestorno-Versicherung gilt ausschließlich für Privatreisen.

Der Versicherungsschutz gilt bei einem gebuchten Pauschalarrange-
ment (Transport mittels öffentlichen Verkehrsmittel und Unterkunft) 
oder einem gebuchten Ticket öffentlicher Verkehrsmittel (Flugzeug, 
Bus, Eisenbahn und Schiff) zur Erreichung der Reisedestination  
bis zu einem Maximalbetrag von e 2.500,–. Reisen, die mit dem PKW 
durchgeführt werden bzw. für die lediglich die Unterkunft gebucht 
wird, sind nicht versichert. 

	 Voraussetzungen zur Inanspruchnahme: 
-	� Aufrechte VISA-Karte oder MasterCard mit Versicherungsschutz 

von  zumindest 30 Tage vor Reisebeginn. 
-	� Regelmäßige Verwendung Ihrer VISA-Karte oder MasterCard von 

, d.h. zumindest ein Kartenumsatz innerhalb 
der letzten beiden Monate vor dem Stornofall. 

	� Gilt bei aufrechtem Versicherungsschutz für Reisen mit Reiseantritt 
bis Jahresende des jeweiligen Kalenderjahres. 

	� Bei Karteneröffnung nach der Reisebuchung gelten nur Ereignisse 
versichert, welche sich ab dem 10. Tag nach der Karteneröffnung 
ereignen. 

	 10% Selbstbehalt 

	 1 Stornofall pro Kalenderjahr

1. ReiseStorno-versicherung
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2. �Reise- bzw.  
Reisegepäck-Versicherung

2.1 �Reisegepäckversicherung 
EinschlieSSlich Camping-Risiko

Versicherungssumme: bis E 1.816,82

Bedingungen: Allgemeine Bedingungen für die Reisegepäck
versicherung einschließlich Zusatzbedingungen für Camping-Risken 
sowie Besondere Bedingungen für:

	� Versicherung der Kosten bei Verzögerung 
der Auslieferung des Reisegepäcks	

	� Schibruchversicherung

	� Abschleppkostenversicherung

	� Flugverspätungs-Mehrkosten-Versicherung

Versichert ist das gesamte Reisegepäck, das Sie und Ihre mit Ihnen in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden mitreisenden Angehörigen zum 
persönlichen Reisebedarf während einer Reise mit sich führen.  
Beachten Sie bitte, dass zum Reisegepäck sowohl die während einer 
Reise mitgeführten Gegenstände des persönlichen Bedarfs als auch die 
am Körper oder in der Kleidung getragenen Sachen bzw. auch die auf der 
Reise zum persönlichen Gebrauch gekauften Gegenstände bis E 181,68 
gehören.

 
 
Im Kraftfahrzeug ist Reisegepäck untertags nur im versperrten 
Kofferraum versichert. Wenn dies aufgrund der Bauart des Kfz 
nicht möglich ist, müssen die Sachen im Fahrzeuginneren, nicht ein-
sehbar, verwahrt werden. Ferner besteht die Möglichkeit, dass Sie 
Ihr Reisegepäck (ausgenommen Wertgegenstände) im verschlos-
senen Kfz in der Zeit von 21–6 Uhr und für Fahrtunterbrechungen, 
die länger als 2 Stunden dauern, versichern können (Klausel 72W).

�Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass für vergessene, 
verlorene, liegengelassene oder nicht beaufsichtigte 
Gepäckstücke (als nicht beaufsichtigt gelten auch Sachen in 
Ihrem verschlossenen Kfz zwischen 21 und 6 Uhr früh) keine 
Entschädigung geleistet werden kann. Besonders wichtig ist, 
dass die Versicherungssumme dem gesamten Zeitwert des 
Reisegepäcks (einschließlich der am Körper getragenen Sachen) 
entsprechen muss; ist sie zu niedrig, werden im Schadensfall 
die Ersatzleistungen im Verhältnis gekürzt (Unterversicherung). 
Nicht versichert sind unter anderem Bargeld, Schecks, 
Dokumente, Fahrkarten, Sparbücher, Kfz-Zubehör etc.

2. Reise- bzw. Reisegepäck-Versicherung

!
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Wichtig:		

Es besteht die Möglichkeit, gegen zusätzliche Beantragung 
einer sogenannten Erstrisiko-Deckung die Folgen einer Unter
versicherung auszuschließen. In diesem Fall wird unabhängig vom 
Wert des gesamten Reisegepäcks ein Schaden bis zu einem 
Höchstbetrag von E 1.816,82 bzw. bei Verdoppelung E 3.633,64 
ersetzt (Klausel 71W). 

Die Anforderungsbons dafür finden Sie am Ende dieser Broschüre.

Wie sind Wertgegenstände versichert?	
Schmucksachen, Uhren, Pelze, Foto-, Film- und Videoausrüstung, 
Apparate und Geräte aller Art nebst Zubehör, Jagd- und Sportwaffen, 
Sportausrüstungen sowie Ferngläser sind mit höchstens 50% der  
Versicherungssumme versichert, solange sie:

	� getragen bzw. benutzt und im persönlichen Gewahrsam sicher
verwahrt werden,

	 im Hotel zur Aufbewahrung übergeben worden sind oder

	� sich in einem verschlossenen Raum oder in einer bewachten
Garderobe befinden.

Kein Versicherungsschutz besteht für Schmucksachen,  
Uhren sowie Foto- und Filmapparate nebst Zubehör, sofern 
diese nicht in einem schwer wegnehmbaren Behältnis 
verschlossen werden.

Was ist im Schadensfall zu unternehmen? 
Bei Diebstahl oder Beschädigung des Reisegepäcks bitte sofort Anzeige 
bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle erstatten.

	� Protokoll aufnehmen lassen und Protokolldurchschrift oder 
Anzeigebestätigung verlangen.

	� Gegebenenfalls Bestätigung des Beförderungsunternehmens 
(z.B. Fluglinie).

	� Gegebenenfalls Bestätigung des Beherbergungsbetriebes. 

	� Wahren Sie im Schadensfall Ihre Schadenersatzansprüche 
gegen Dritte, wie z.B. Bahn, Post, Fluglinie, Schifffahrtslinie, 
Beherbergungsbetriebe usw.

	� Kopien entsprechender Schreiben bzw. Meldungen anfertigen.

	� Möglichst rasche schriftliche oder telefonische Schadensmeldung, 
Inland: 050 350-356, aus dem Ausland: +43 (0) 50 350-356 – an 
die WIENER STÄDTISCHE unter Angabe der VISA-Kartennummer 
oder MasterCard-Nummer. Fax +43 (0) 503 50 99 23181.

2. Reise- bzw. Reisegepäck-Versicherung

!
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2.2  �Versicherung der Kosten bei Verzöge-
rung der Auslieferung von Reisegepäck

Versicherungssumme: bis E 218,02

Was ist versichert?	
Der nachweislich entstandene Schaden infolge verzögerter Auslieferung 
des Reisegepäcks.

Was ist im Schadensfall zu unternehmen?	
Lassen Sie sich bitte die Verzögerung der Auslieferung bestätigen, 
reichen Sie die Belege bei der WIENER STÄDTISCHEN ein.

2.3  �Flugverspätungs-Mehrkosten-
Versicherung

Versicherungssumme: bis E 109,01 je Versicherungsfall

Was ist versichert?	
	 Bei einer Flugverspätung von mehr als 4 Stunden,

	� bei Versäumen eines Anschlussfluges auf Grund einer 
Flugverspätung sowie

	� beim Versäumen eines Fluges auf Grund einer Verspätung
eines öffentlichen Linien-Verkehrsmittels von mehr als einer Stunde,

	� die notwendigen Mehrausgaben für den persönlichen Bedarf auf 
Grund einer Verspätung.

Darunter versteht man beispielsweise:

	� Auslagen für eine erforderlich werdende Nächtigung 
und für Verpflegungskosten

	 Telefonkosten

Was ist im Schadensfall zu unternehmen?
Die Verspätung bzw. das Versäumen eines Fluges bzw. Anschlussfluges 
auf Grund einer derartigen Verspätung ist durch eine Bestätigung 
seitens des jeweiligen Beförderungsunternehmens zu belegen. Die 
Mehrkosten sind ebenfalls durch entsprechende Belege nachzuweisen.

2. Reise- bzw. Reisegepäck-Versicherung



2.4  �KFZ-Abschleppkostenversicherung
Versicherungssumme: bis E 218,02

Was ist versichert?	
Es werden die Abschlepp- bzw. Bergungskosten eines Kraftfahrzeuges, 
das im Besitz des Karteninhabers oder eines seiner unmittelbaren 
Familienmitglieder steht und durch Panne oder Unfall fahrunfähig 
wird, bis zur nächsten Werkstatt ersetzt, sofern der Karteninhaber 
der Lenker ist.

2.5  �Schibruchversicherung
Versicherungssumme: bis E 218,02

Was ist versichert?	
Der Bruch von Schiern, Schibobs, Snowboards und dergleichen 
einschließlich Bindung und Schistöcken beim bestimmungsgemäßen 
Gebrauch mit einer Höchsthaftungssumme von E 218,02.

Kosten für Mietschier infolge Bruchs der versicherten Schier werden 
bis zu E 21,80 ersetzt. Längsrisse und Leimlösungen sind von der 
Versicherung ausgeschlossen. Schäden an Kanten, Lack und Belag 
werden nur als Folge von Schibruch ersetzt. Dies gilt entsprechend für 
Schibobs, Snowboards und dergleichen.

 
 
Der Versicherungsschutz für die im Abschnitt 1 und 2 
(Reisestorno-, Reise- bzw. Reisegepäckversicherung) 
genannten Sparten ist subsidiär, das heißt, es besteht 
Anspruch nur für jene Kosten, die nicht durch zahlungs
verpflichtete Dritte zu tragen sind.

2. Reise- bzw. Reisegepäck-Versicherung

!
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3. �Unfall- und Behandlungskosten
Versicherung für Haupt- und 
Zusatzkarteninhaber 

Bedingungen: Grundlage für diese Unfallversicherungen bilden die 
Allgemeinen Bedingungen für die Unfallversicherung (AUVB 1988) 

– 	mit Ausnahme des Kinderlähmungs- und Zeckenbissrisikos  
	 (Art. 6 Pkt. 3 und Art. 12 der AUVB 1988 gelten als gestrichen) 

– 	sowie die Besonderen Bedingungen für:

	� Reiseunfall-Versicherung (Klausel 53W)

	� Verkehrsmittel-Unfallversicherung (Klausel 79W [VISA] 
und Klausel 80W [MasterCard])

	� Behandlungskosten- und Ambulanzflugkostenversicherung 
(Klausel 77W) 

Wichtiger Hinweis:

Unversicherbar und jedenfalls nicht versichert im Rahmen der 
Allgemeinen Bedingungen für die Unfallversicherung (AUVB 1988) 
sind Personen, die dauernd vollständig arbeitsunfähig 
oder von schwerem Nervenleiden befallen sind, sowie 
Geisteskranke.

Vollständige Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn dem Versicherten 
infolge Krankheit oder Gebrechen nach medizinischen Gesichts
punkten die Ausübung einer Erwerbstätigkeit nicht zugemutet 
werden kann und auch tatsächlich keine Erwerbstätigkeit vorliegt.

 

3.1  �Reiseunfallversicherung
Bedingung: Klausel 53W

Versicherungssummen: E 72.672,83 für dauernde Invalidität;
E 14.534,57 für den Todesfall

Wer ist versichert?	
Versichert ist ausschließlich der Inhaber einer VISA-Karte oder 
MasterCard von  mit Versicherungsschutz auf 
Reisen (siehe bitte dazu Seite 5).

Was ist versichert?	
Erreicht oder übersteigt der nach einem Unfall festgestellte Invaliditäts
grad 50%, so leistet der Versicherer die volle Versicherungssumme  
in Höhe von E 72.672,83. Bei Invaliditätsgraden unter 50% wird 
keine Leistung erbracht.

!

3.	�Unfall- und BehandlungskostenVersicherung  
für Haupt- und Zusatzkarteninhaber
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Was ist nach einem Unfall zu tun?	
Nach einem Unfall nehmen Sie unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch 
und treffen Sie bitte Vorkehrungen zur Abwendung und Minderung  
der Unfallfolgen. Alle Unfälle, insbesondere mit Todesfolge, sind 
– eventuell durch Angehörige – der WIENER STÄDTISCHEN unter  
Tel. +43 (0) 50350 – 356 telefonisch und so rasch wie möglich auch  
schriftlich zu melden. 

3.2  �Behandlungskosten- bzw. Ambulanzflug
kostenversicherung

Bedingung: Besondere Bedingung für die Behandlungskosten- 
und Ambulanzflugkostenversicherung (Klausel 77W).

Versicherungssumme: bis zu 100% der tatsächlich 
aufgewendeten Kosten.

Wer ist versichert?	
Versichert ist ausschließlich der VISA-Karten- oder 
MasterCard-Inhaber.

Was ist versichert?	
	� Ambulanzflugkostenversicherung:

Bei medizinisch notwendigen und ärztlich angeordneten Ambulanz
flügen mit einem Rettungsjet der „Tyrol Air Ambulance“ Innsbruck 
werden die Kosten bis zur tatsächlichen Höhe übernommen.  
Bei Inanspruchnahme einer anderen Rettungsorganisation ist der 
Kostenersatz mit E 2.906,91 begrenzt.

	� Hubschrauberprimärrettungskostenversicherung:
Bei medizinisch notwendiger Primärrettung mittels Notarzt-
Hubschrauber werden die tatsächlich aufgewendeten Kosten ersetzt.

	� Behandlungskostenversicherung:
Ersatz wird für jene Behandlungskosten geleistet, die zur Erst
versorgung eines auf der Reise eingetretenen Unfalles oder einer akut 
eingetretenen Krankheit nach ärztlicher Verordnung während der 
Reise notwendig geworden sind.

	� Bergungskostenversicherung:
Versichert sind die nachgewiesenen Kosten der Suche nach dem 
Versicherten einschließlich des Transportes bis zum nächstgelegenen 
Spital (bei einem Unfall, Berg- oder Wassernot).

	� Überführungskosten bei Todesfall:	
Versichert sind die nachgewiesenen Kosten des Transportes im 
Todesfall bis zum Wohnort des Verstorbenen.
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Was ist nach einem Unfall bzw. einer Krankheit zu tun?
Bei Inanspruchnahme ärztlicher Behandlung (auch in einem 
Krankenhaus) sowie bei Ambulanzflügen und Hubschrauberprimär
rettung lassen Sie sich bitte die aufgewendeten Kosten bestätigen und 
reichen Sie diese schriftlich bei der WIENER STÄDTISCHEN oder unter 
Tel. +43 (0) 50350 – 356 unter Schilderung der Ereignisse ein.

Bei der Notwendigkeit eines Ambulanzfluges setzen Sie  
sich bitte mit der Leitstelle der Tyrol Air Ambulance,  
A-6020 Innsbruck (Flughafen), Tel.: +43 (0) 512/22 422, 
Fax: +43 (0) 512/28 88 88 in Verbindung, die von 0–24 Uhr 
erreichbar ist, und machen Sie folgende Angaben:	

	� Name, Vorname, Alter und Heimatadresse des Verletzten 
oder Erkrankten.

	� Art und Zeitpunkt der Verletzung oder Krankheit. Geben Sie 
bitte Informationen über den Krankheitszustand so detailliert  
wie möglich.

	� Name, Anschrift, Land und Telefonnummer, in dem sich der 
Verletzte oder Erkrankte befindet.

	� Name, Telefonnummer und Verständigungssprache des 
behandelnden Arztes.

	� Namen und Kontaktmöglichkeit von Angehörigen am Urlaubsort 
und in der Heimat.

 
 
Wichtiger Hinweis:

Beachten Sie bitte nachstehende Ausschlüsse für die 
Behandlungskosten- bzw. Ambulanzflugkostenversicherung: 
Es besteht kein Leistungsanspruch für:

	� bestehende chronische Leiden und deren Folgen;

	� solche Krankheiten und Gebrechen, die im letzten Jahr vor 
Reisebeginn behandelt worden oder behandlungsbedürftig 
gewesen sind, und deren Folgen;

	� Kosten von Impfungen, ärztlichen Gutachten und Attesten sowie 
von Pflegepersonal;

	� Kosten von Erholungsreisen sowie von Bade- und Erholungs
aufenthalten, ferner für Kosten der Reparatur oder Wieder
beschaffung eines Zahnersatzes, künstlicher Gliedmaßen 
oder sonstiger künstlicher Behelfe, die durch einen Unfall oder 
Krankheit entstehen.

	� Schwangerschaft, Entbindungen, Fehlgeburten, Schwanger
schaftskomplikationen und Schwangerschaftsunterbrechungen 
mit allen Folgen, auch wenn diese durch einen Unfall herbei
geführt wurden.

!

3.	�Unfall- und BehandlungskostenVersicherung  
für Haupt- und Zusatzkarteninhaber



15

 
Bitte beachten Sie:

Ein Kostenersatz erfolgt im Rahmen der Behandlungskosten- und 
Ambulanzflugkostenversicherung nur insoweit, als nicht von einem 
Sozialversicherungsträger bzw. einem sonstigen Leistungsträger 
(z.B. Privatversicherer) Ersatz zu leisten ist bzw. Ersatz geleistet 
wurde (Subsidiärdeckung).

3.3  �Verkehrsmittel-Unfallversicherung
Zusätzliche Versicherungsleistung

Bedingung: Besondere Bedingung für die Verkehrsmittel-
Unfallversicherung (Klausel 79W [VISA] und Klausel 80W [MasterCard])

Versicherungssummen: 
bis  �E 152.612,95	 (für dauernde Invalidität)

E 152.612,95	 (für den Todesfall)

Wer ist versichert?	
Die Verkehrsmittel-Unfallversicherung gilt für den Inhaber einer  
VISA-Karte oder MasterCard von  mit 
Versicherungsschutz zusätzlich zur Reiseunfall-Versicherung.

Im Rahmen der Verkehrsmittel-Unfallversicherung  
sind mitversichert: 
Der mitreisende und im gemeinsamen Haushalt lebende Ehepartner bzw. 
Lebensgefährte sowie die mitreisenden und im gemeinsamen Haushalt 
lebenden leiblichen Kinder, Adoptiv- und Stiefkinder bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres.

Was ist versichert?	
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Unfälle als Passagier bei 
der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel (Flugzeug, Bahn, Bus, Schiff) 
und Mietwagen (in diesem Fall auch als Lenker), sofern die Reise/Fahrt/
Miete mit der VISA-Karte oder MasterCard von  
bezahlt wurde.

Vom Versicherungsschutz nicht umfasst sind Unfälle bei der 
Benützung von Luftfahrtgeräten (wie z.B. Hängegleiter) und bei 
Fallschirmabsprüngen.

!
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4. �Privat-Haftpflicht- 
versicherung für ReiseN

Bedingungen:  
Allgemeine und Ergänzende Allgemeine Bedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHVB und EHVB 1986, Abschnitt B, Ziff. 14).

Versicherungssummen: 
Bis E 726.728,34 pauschal für Personen- und Sachschäden, davon bis 
max. E 21.801,85 für Mietsachschäden.

Was ist versichert?	
Schadenersatzverpflichtungen des Inhabers einer VISA-Karte oder 
MasterCard mit Versicherungsschutz von  sowie seiner 
unmittelbaren Familienmitglieder (siehe Seite 5) als Privatperson aus den 
Gefahren des täglichen Lebens (z.B. Sachbeschädigung in einem Hotel in 
dem Sie während Ihrer Reise wohnen), mit Ausnahme der Gefahren durch 
eine betriebliche, berufliche oder gewerbsmäßige Tätigkeit. 

 
Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Schäden, die durch den Gebrauch eines 
Kraftfahrzeuges herbeigeführt werden, von der Reisehaftpflicht
versicherung ausgeschlossen bleiben.	

  
	 Mietsachschäden

	� Eingeschlossen ist bis zu einer Versicherungssumme von
E 21.801,85 im Rahmen der Pauschalversicherungssumme die 
gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von zu Wohnzwecken 
und sonstigen privaten Zwecken gemieteten Räumen und Gebäuden 
gemäß Klausel 74W.

	 Auslanddeckung für die ganze Welt (Klausel 75W).

	� Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die ganze Welt. Er gilt in 
diesem Rahmen für österreichisches und ausländisches Recht.

	� Eine bereits bestehende Privathaftpflichtversicherung (auch 
im Rahmen einer Haushaltsversicherung) geht diesem 
Vertrag vor (Klausel 76W).

Was ist im Schadensfall zu unternehmen?	
Sollten Sie keine primär zuständige Privathaftpflichtversicherung haben:

	� Möglichst rasche Meldung des Schadens an die WIENER 
STÄDTISCHE, Tel. +43 (0) 50350 – 356. Melden Sie jedes Ereignis, 
das einen Schaden verursacht hat, jeden Anspruch, der tatsächlich 
erhoben wird, jede gerichtliche oder polizeiliche Maßnahme.  
Fax +43 (0) 50350 99 23181.

	� Bitte anerkennen und begleichen Sie Ansprüche des Geschädigten 
nicht vor der Entscheidung des Versicherers.	

4.	Privat-Haftpflicht-versicherung für ReiseN

!



Ich möchte meinen Versicherungsschutz erweitern:
(Gewünschte Zusatzversicherung bitte       kennzeichnen)

Verdoppelung der in dieser Broschüre genannten Versicherungs- 
summen (ausgenommen Verkehrsmittel Unfallversicherung und Reise
stornoversicherung) zu einer Jahresprämie von E 26,89.

Erweiterung der Reisegepäckversicherung auf „Erstes Risiko“ ist keine 
Unterversicherung – Entschädigung bis zur Versicherungssumme  
(Klausel 71W).

Bei Versicherungssumme 
E 1.816,82 ............................................................................ Jahresprämie E 18,17

Bei Versicherungssumme (nur in Verbindung mit der im ersten Punkt 
angeführten Verdoppelung der Versicherungssumme.) 
E 3.633,64 ..........................................................................Jahresprämie E 36,34

Versicherungsschutz für Reisegepäck im Kraftfahrzeug (ausgenommen 
Wertgegenstände laut Art. 1, Punkt 4 der „Allgemeinen  
Bedingungen für die Reisegepäckversicherung“) in der Zeit von  
21 bis 6 Uhr und für länger als 2-stündige Fahrtunterbrechung  
(Klausel 72W).

Bei Versicherungssumme  
E 1.816,82 ...........................................................................  Jahresprämie E 18,17

Bei Versicherungssumme (in Verbindung mit der Verdoppelung  
der genannten Versicherung) 
E 3.633,64 ......................................................................... Jahresprämie E 36,34

Die vorgenannten Zusatzdeckungen gelten ab Einlangen des Antrages  
bei  und verlängern sich automatisch von Jahr zu Jahr, 
wenn nicht einen Monat vor Ablauf des Versicherungsjahres schriftlich 
gekündigt wird.

Bitte beachten Sie, dass die Verdoppelung der Versicherungssummen für  
die Verkehrsmittel Unfallversicherung und die Reisestornoversicherung keine 
Gültigkeit hat.

!

Ich bin damit einverstanden, dass die meinem Auftrag entsprechende 
Versicherungsprämie von meiner genannten VISA-Karte oder MasterCard  
von  abgebucht wird.

Name des Karteninhabers	

Adresse

VISA-Kartennummer oder MasterCard Nr.:

      

                     
Datum und Unterschrift des Karteninhabers

Bitte vollständig ausfüllen.



Anforderungs-Bon

für die Erweiterung des VISA- oder  

MasterCard-Versicherungsschutzes.

Bitte vollständig ausfüllen, abtrennen,  

und in einem Kuvert senden an: 

 
card complete Service Bank AG

Karteninhaberservice

Postfach 147, 1011 Wien

/



Ich möchte eine Zusatzversicherung anfordern:
(Gewünschte Zusatzversicherung bitte       kennzeichnen)

Zusatzversicherung eines Angehörigen (ohne VISA-Karte oder  
MasterCard) mit den Grund-Versicherungssummen und dem Deckungs-
umfang entsprechend Beschreibung zum Preis von E 26,89 pro Jahr.

Zusatzversicherung eines Angehörigen (ohne VISA-Karte oder 
MasterCard) mit verdoppelten Versicherungssummen (ausgenommen die 
Verkehrsmittel-Unfallversicherung) zum Preis von E 53,78 pro Jahr.

Als Angehörige gelten folgende Personen:
	 – der/die Ehepartner/-in im gemeinsamen Haushalt
	 – der/die Lebensgefährte/-in im gemeinsamen Haushalt
	 – �Kinder, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im gemein-

samen Haushalt mit dem VISA-Karten- oder MasterCard-Inhaber leben,  
in Berufsausbildung stehen und kein eigenes Einkommen haben.

Die Zusatzversicherung für Angehörige gilt ein Jahr ab Einlangen des 
Antrages bei  oder der WIENER STÄDTISCHEN und ver-
längert sich automatisch von Jahr zu Jahr, wenn nicht einen Monat vor Ablauf 
des Versicherungsjahres schriftlich gekündigt wird.

Bitte beachten Sie, dass bei der Zusatzversicherung für Angehörige die 
Reisestornoversicherung nicht inkludiert ist.

Daten des zu versichernden Angehörigen:

Name	

Adresse

Geburtsdatum 

!

Bitte vollständig ausfüllen, abtrennen,  

und in einem Kuvert senden an: 

 
card complete Service Bank AG

Karteninhaberservice

Postfach 147, 1011 Wien

Ich bin damit einverstanden, dass die meinem Auftrag entsprechende 
Versicherungsprämie von meiner genannten VISA-Karte oder MasterCard  
von  abgebucht wird.

Name des Karteninhabers	

Adresse

VISA-Kartennummer oder MasterCard Nr.:

      

                     
Datum und Unterschrift des Karteninhabers

Bitte vollständig ausfüllen.



Anforderungs-Bon

für eine VISA- oder MasterCard- 

Zusatzversicherung

Bitte vollständig ausfüllen, abtrennen,  

und in einem Kuvert senden an: 

 
card complete Service Bank AG

Karteninhaberservice

Postfach 147, 1011 Wien

/



Bitte vollständig ausfüllen, abtrennen,  

und in einem Kuvert senden an: 

 
card complete Service Bank AG

Karteninhaberservice

Postfach 147, 1011 Wien

Platz für persönliche Notizen:



Bargeld ist Steinzeit.

card complete Service Bank AG

1030 Wien, Invalidenstraße 2 | Postanschrift: 1011 Wien, Postfach 147 
Tel.: +43 1 711 11 – 380 | Fax: +43 1 711 11 – 398 

office@cardcomplete.com | www.cardcomplete.com

Für weitere Informationen rufen Sie uns bitte an:
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